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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
and andern Verwaltungsstellen des Bandes

Urteil

bekannten Aufenthalts.
Urteil des Einzelrichters des 8. kriegswirtschaftlichen Strafgerichts vom

9. Juni 1952 wegen Widerhandlung gegen die kriegswirtschaftlichen Vor-
schriften, begangen durch Verkauf eines Goldbarrens ohne Konzession und zu
übersetztem Preis.

Urteil: 250 Franken Busse, Kosten 69,65 Franken.
Das vorstehende Urteil erwächst in Bechtskraft, sofern dagegen nicht

innert 20 Tagen seit der Veröffentlichung die Appellation erklärt wird. Die
Appellationsschrift ist in drei Exemplaren, begründet, datiert und unterschrieben
dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes,
Bundeshaus-Ost, Bern, einzureichen.

Nach eingetretener Rechtskraft kann binnen 20 Tagen nach Kenntnis-
nahme des Entscheides beim Bichter ein Wiedereinsetzungsgesuch eingereicht
werden.

Basel, den 18. Juni 1952.

8. kriegswirtschaftliches Strafgericht:
Der Einzelrichter:
Dr. Walter Meyer

Vorladungen

Es werden als Beschuldigte in kriegswirtschaftlichen Strafsachen vor-
geladen: •
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wegen Umwandlung nicht bezahlter kriegswirtschaftlicher Bussen in Haft.
Die Verhandlungen vor dem 1. kriegswirtschaftlichen Strafgericht finden am
Freitag, den 18. Juli 1952, 14.30 Uhr, im Obergerichtsgebäude in Bern, Hoch-
schulstrasse 17, statt.

Im Falle des Nichterscheinens wird auf Grund der Akten geurteilt.

Bern, den 1. Juli 1952.
1. kriegswirtschaftliches Strafgericht

794 Der Präsident:
0. Peter

#ST# Wettbewerb- and Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen

BUNDESRECHTSPFLEGE
Organisationsgesetz

Bundeszivilprozess, Bundesstrafprozess

Ausgabe 1949 —

Bei der unterzeichneten Verwaltung kann bezogen werden:

Bundesrechtspflege
(Organisationsgesetz,Bundeszivilprozess,,Bundesstrafprozess)

Diese 148 Seiten umfassende Broschüre enthält folgende Texte:

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1948 über die Organisation der Bundes-
rechtspflege. .

Bundesgesezt vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess.
Bundesgesetz vom 15. Juni 1984 über die Bundesstrafrechtspflege mit den

durch das schweizerische Strafrecht und das Bundesgesetz über die
Organisation der Bundesrechtspflege getroffenen Abänderungen.

Reglement für das schweizerische Bundesgericht.

Preis (kartonniert) Fr. 2.80

Bei Zustellung gegen Nachnahme Fr. 3. 10

Bei Einzahlungen auf Postcheckkonto (III 520) Fr, 8.—

Drucksachenbureau der Bundeskanzlei
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